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A. Einleitung

Die Untersuchungshaft ist einer der schwersten Eingriffe in das Recht auf Frei-
heit einer Person. Während das Konzept der Freiheitsentziehung einer Person zu 
Zwecken der Sicherstellung der Durchführung eines Verfahrens bereits seit mehre-
ren Jahrhunderten existiert,1 ist die Durchsetzung des Gedankens, diesen Eingriff  
in eines der wichtigsten Güter des Menschen an bestimmte Voraussetzungen zu 
knüpfen, erheblich jünger. Mit der Entwicklung und Implementierung von nahe zu 
weltweit gültigen Menschenrechtsstandards sowie der Einrichtung eines globalen 
Menschenrechtsschutzes im letzten Jahrhundert sind die Weichen für den grund-
legenden Schutz des Rechts auf Freiheit gestellt worden.

Die enge Verbindung zwischen dem Recht auf Freiheit in seiner Ausprägung 
durch die menschenrechtlichen Gewährleistungen und dem Bereich des Straf-
rechts besteht seit jeher. Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang 
dem Institut der Untersuchungshaft zu.2 Zu dem Zweck der Durchführung eines 
Strafverfahrens kann dem Betreffenden bereits in dessen Vorfeld die Freiheit ent-
zogen werden. Gerade bedingt durch die Schwere des Eingriffs einerseits, und 
die fundamentale Bedeutung des Rechts auf Freiheit andererseits, stellt sich die 
Frage, unter welchen Voraussetzungen ein solcher Eingriff gerechtfertigt, mithin 
menschenrechtskonform ist. Im Kern geht es hierbei um eine Abwägung wider-
streitender Interessen, namentlich dem Interesse an einer effektiven Strafverfol-
gung und dem Freiheitsinteresse des Betroffenen.3

Diese Gedanken beanspruchen traditionell für nationale Strafverfahren Gel-
tung. Auch die Konzeptionierung eines global anerkannten Menschenrechtsstan-
dards ist auf das Verhältnis zwischen Staat und Bürger zugeschnitten. Parallel zu 
dieser Ebene des Zusammenspiels strafrechtlicher Verfahren und spezieller men-
schenrechtlicher Gewährleistungen auf der nationalen „Mikroebene“ haben in den 
vergangenen Jahrzehnten bedeutsame Entwicklungen auf einer völkerrechtlichen 
„Makroebene“ stattgefunden. 

 1 Schubarth, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, S. 57 f.
 2 So für das im deutschen Grundgesetz verankerte Recht auf Freiheit BVerfG, Beschluss 
vom 19. März 2001, 2 BvR 1286/01, Rn. 16 („überwiegende Belange, zu denen die unabweis-
baren Bedürfnisse einer wirksamen Strafverfolgung gehören“). 
 3 BVerfG, Beschluss vom 19. März 2001, 2 BvR 1286/01, Rn. 16 („Ein vertretbarer Aus-
gleich des Widerstreites dieser für den Rechtsstaat wichtigen Grundsätze lässt sich im Bereich 
des Rechtes der Untersuchungshaft nur erreichen, wenn den Freiheitsbeschränkungen, die 
vom Standpunkt der wirksamen Strafrechtspflege aus erforderlich sind, ständig der Freiheits-
anspruch des noch nicht verurteilten Beschuldigten als Korrektiv entgegengehalten wird.“).
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Dem Gedanken eines universell geltenden Strafrechts (im Sinne eines Völ-
kerstrafrechts) wurde erstmals in Nürnberg zur Durchsetzung verholfen. Nach-
dem sich die Idee einer strafrechtlichen Verfolgung von Kriegsverbrechern nach 
dem Ersten Weltkrieg durch die Schaffung einer internationalen Strafgerichtsbar-
keit nicht effektiv durchsetzen konnte,4 ist die „Geburtsstunde“ des Völkerstraf-
rechts auf den Beschluss des Statuts für den Internationalen Militärgerichtshof 
von Nürnberg vom 08. August 1945 zu datieren.5 Erstmals wurde ein Gericht ge-
schaffen, welches Verstöße des Einzelnen gegen Normen des Völkerrechts straf-
rechtlich sanktioniert. Der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess als Aus-
gangspunkt der Entstehung und Realisierung von Völkerstrafrecht markierte in 
der darauf folgenden Entwicklung den Anfang. Nach der Errichtung des Inter-
nationalen Militärtribunals für den Fernen Osten in Tokio im Januar 1946 dau-
erte es gleichwohl nahezu 50 Jahre, bis mit der Einrichtung des Internationalen 
Tribunals für das ehemalige Jugoslawien (JStGH)6 durch die Vereinten Natio-
nen im Jahr 1993 an diese anfänglichen Entwicklungen des Völkerstrafrechts an-
geknüpft wurde. Kurze Zeit darauf erfolgte die Einrichtung des Internationalen 
Tribunals für Ruanda (RStGH),7 wobei dieses als „Zwillingsgericht“8 zum Jugo-
slawien-Strafgerichtshof vor allem in institutioneller Hinsicht mit letzterem ver-
schränkt ist. 

Die Errichtung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH)9 kennzeichnet 
den Höhepunkt der bisherigen Entwicklung des Völkerstrafrechts. Den jahrzehn-
telangen Bemühungen um die Schaffung eines solchen ständigen internationa-
len Strafgerichts wurde am 01. Juli 2002 mit dem In-Kraft-Treten des am 17. Juli 
1998 verabschiedeten Römischen Statuts zum Durchbruch verholfen. Geschaf-
fen wurde eine internationale Strafgerichtsbarkeit, die zwar von einer Vielzahl an 
Staaten getragen, zugleich aber mit hohen Anforderungen und Erwartungen sowie 
einer eben solchen Vielzahl an Problemen konfrontiert wird.10

In vielerlei Hinsicht bestehen solche Probleme in Bezug auf die praktische 
Durchführung von Völkerstrafrecht in Gestalt eines Völkerstrafprozessrechts. 
Dies ist dem Umstand geschuldet, dass ein solches Verfahrensrecht nicht gänz-
lich als Fortentwicklung einer Rechtstradition begriffen werden kann, sondern 

 4 Neubacher, S. 306 f. Ferner zur Geschichte des Völkerstrafrechts s. unter anderem Ahl-
brecht; Meernik/King, in: Int’l Crim. L. Rev. 1 (2001), 343, 347 ff.
 5 Werle, Rn. 14 („Geburtsurkunde“); Eser, in: Courakis, S. 345 („Ausgangspunkt einer 
echten internationalen Strafgerichtsbarkeit“); Safferling, in: Rg 14 (2009), 148, spricht vom 
Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess als „Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte“.
 6 Im Folgenden: „JStGH“ für den Jugoslawienstrafgerichtshof (engl. International Crimi-
nal Tribunal for the Former Yugoslavia bzw. ICTY).
 7 Im Folgenden: „RStGH“ für den Ruandastrafgerichtshof (engl. International Criminal 
Tribunal for Rwanda bzw. ICTR).
 8 Vitzthum, S. 558.
 9 Im Folgenden: „IStGH“ für den Internationalen Strafgerichtshof (engl. International 
 Criminal Court bzw. ICC).
 10 Hunt, in: J. Int’l Crim. Just. 2 (2004), 56, 58. 
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sich vielmehr als „einzigartiger Kompromiss“11 darstellt, mit der Bemühung, ein 
eigenes, internationales Strafverfahrensrecht zu schaffen. Doch auch im Bereich 
des Völkerstrafprozessrechts haben im Laufe der Jahre erhebliche Entwicklungen 
stattgefunden.12 

Von erheblicher Relevanz in der Praxis der internationalen Strafgerichte ist die 
Untersuchungshaft. Ebenso wie im nationalen Bereich besteht auch hier ein enger 
Zusammenhang zwischen dem Gedanken, die Durchführung eines solchen Völ-
kerstrafverfahrens zu sichern, und der Anordnung und Aufrechterhaltung von Un-
tersuchungshaft unter Zurückstellung des Freiheitsinteresses des Beschuldigten.13 
Dies gilt gerade vor dem Hintergrund und unter Berücksichtigung der Schwere der 
Verbrechen und deren Ausmaß. So sind die Vertragsstaaten des Römischen Sta-
tuts darin übereingekommen, dass diejenigen Verbrechen, „welche die internati-
onale Gemeinschaft als Ganzes berühren“ und „den Frieden, die Sicherheit und 
das Wohl der Welt bedrohen“, wirksam verfolgt werden sollen.14 Das Interesse an 
einer effektiven Strafverfolgung der mutmaßlichen Kriegsverbrecher wird im Be-
reich des Völkerstrafrechts durch die Weltöffentlichkeit bekundet.15 Diesem Inter-
esse gegenüber steht die Rechtsposition des Beschuldigten im Allgemeinen, und 
speziell in diesem Zusammenhang dessen Freiheitsinteresse. Die Entwicklungen 
im Bereich der Menschenrechte und hiermit die zunehmende Bedeutsamkeit des 
Rechts auf Freiheit zeitigen auch hier einen Einfluss und haben zu erheblichen 
Fortschritten im Bereich des Untersuchungshaftrechts vor internationalen Straf-
gerichten beigetragen. Während weder Nürnberg noch Tokio in Ermangelung da-
hingehender Vorschriften einen geeigneten Präzedenzfall boten,16 sieht das Re-
gelwerk der Ad-hoc-Tribunale die Möglichkeit einer vorläufigen Entlassung aus 
der Untersuchungshaft vor. Obgleich der eher rudimentären Verankerung des Ge-
dankens, die Möglichkeit einer solchen Entlassung überhaupt in Betracht zu zie-
hen bzw. in Betracht ziehen zu müssen, ist eine Entwicklung gegenüber Nürnberg 
und Tokio nicht zu verkennen. Wie in manch anderer Hinsicht auch, ist es in den 
rechtlichen Grundlagen des IStGH gegenüber denjenigen des JStGH und RStGH 
durch die Einführung grundlegender Vorschriften diesbezüglich zu weiteren Neu-
erungen gekommen. 

Die rechtlichen Herausforderungen für internationale Strafgerichte sind gleich-
wohl zahlreich. Sie müssen den Spagat schaffen zwischen der Wahrung der Rechte 

 11 Kreß, in: J. Int’l Crim. Just. 1 (2003), 603, 604.
 12 Byrne, in: Conn. J. Int’l L. 25 (2010), 243, spricht in diesem Zusammenhang von den Ver-
fahren vor dem IStGH als „dritter Inkarnation“ einer internationalen Strafverfahrenspraxis 
nach Nürnberg und Tokio, sowie den Ad-hoc-Tribunalen der Vereinten Nationen für das ehe-
malige Jugoslawien und Ruanda.
 13 Mit der Bezeichnung des „Beschuldigten“ bzw. „Angeklagten“ sind gleichermaßen 
männliche und weibliche Personen gemeint; eine nähere Differenzierung erfolgt nicht. 
 14 So die Präambel des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs.
 15 Beresford, in: Am. J. Int’l L. 96 (2002), 628, 630. 
 16 Dazu Fairlie, in: Fordham Int’l L. J. 33 (2010), 1101, 1117 f.


